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maxit Superbinder 
 
 
Produktbeschreibung 
maxit Superbinder ist ein gebrauchsfertiges 
Bindemittelgemisch aus Kalk und Zement. 
 
Anwendung 
maxit Superbinder kann mit weiteren 
Zementzusatz und mit guten Mauersanden 
zu Putz- und Mauermörtel angemischt 
werden. 
 
Verarbeitung 
Durch Zugabe von Kalk, Portland- oder 
Hochofen-Zement kann eine 
Güteverbesserung erreicht werden. Andere 
Bindemittel dürfen nicht beigemischt 
werden. 
Je nach Einsatz gelten folgende 
Mischungsverhältnisse in RT (Raumteile/ 
Volumen): 
Mauermörtel 
MG I: 1 RT Binder:4 RT Sand 
MG II: 1 RT Binder:3 RT Sand 
Außenputze 
P II: 1 RT Binder:3 RT Sand 
Innenputz 
1 RT Binder:4-5 RT Sand 
Für die gewünschte Konsistenz ist die 
entsprechende Wassermenge zuzugeben. 
Der fertige Mörtel ist maximal 3 Stunden 
verarbeitungsfähig! 
Bitte beachten Sie die für den jeweiligen 
Einsatz erforderliche  Mörtelgruppe; MG IIa 
kann nur durch zusätzliche Zementzugabe 
hergestellt werden.    
 
Lagerung 
Trocken und geschützt; 9 Monate 
lagerfähig. 
 
Lieferform 
In Papiersäcken à 25 kg, 42 Sack/Pal. 
 
Umweltrelevante Hinweise 
Gebinde restlos entleeren und dem Recycel-
system zuführen. 
 
 

 
 
 
 
 
Sicherheitshinweis 
Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, 
deshalb: Haut und Augen schützen, bei 
Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei 
Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. 
 
Rechtliche Hinweise 
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf 
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und 
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der 
Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und 
Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen 
Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine 
Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 
konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet 
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende 
Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets 
in eigener Verantwortung zu beachten. 
Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle 
früheren Merkblätter ihre Gültigkeit. 
 


